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Stadt Sachsenheim 
 

Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Kurze Straße, Seepfad, Querstraße“ im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 12.02.2018 bis 
16.03.2018 statt. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde insgesamt von 6 Beteiligten Anregungen vorge-
bracht. 
 

 Beteiligte 
Schreiben 
vom 

Stellungnahme 
Abwägungsvorschlag  
der Verwaltung 

1 Beteilig-
te/r Nr.1 

28.02.18 
1. Zur Umsetzung des Bebauungs-
plans ist eine Umlegung erforderlich, 
an der alle Eigner im Aufstellungs-
gebiet beteiligt werden müssen. 
Wenn das nicht passiert, ist das 
Planziel nicht erreichbar. Damit ist 
die Aufstellung des Bebauungsplans 
obsolet. Das Ziel des städtebauli-
chen Konzeptes ist nicht erreichbar. 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Darüber hinaus wird 
darauf hingewiesen, dass eine 
Umlegung im Regelfall einen 
Bebauungsplan voraussetzt. Eine 
(noch) nicht durchgeführte Umle-
gung bedingt also keine fehlende 
Erforderlichkeit im Sinne § 1 Abs. 
3 BauGB bzw. macht den Bebau-
ungsplan nicht „obsolet“.  
Die bestehende Bebauung ge-
nießt bis zur Umsetzung der Pla-
nung uneingeschränkt Bestands-
schutz.  
 

   
2. Nr. 1 betrifft insbesondere das 
Grundstück mit der Privatstraße. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 

   
3. Besonders betroffen sind die in 
der beigelegten Skizze pink umran-
deten Grundstücke. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 
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4. Ausgangsposition des Bebau-
ungsplans war die Verhinderung 
eines Baugesuches in der Querstra-
ße 4 und 4/1. Dieses Baugesuch 
wäre genehmigungsfähig gewesen. 
Siehe Protokolle und Sitzungen des 
Gemeinderates und des Techni-
schen Ausschusses. Entgegen der 
Beweggründe zum Bebauungs-
Entwurf werden hier Festsetzungen 
getroffen, welche die Ausnutzung 
dieser Grundstücke einschränkt. 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan und das die-
sem zugrunde liegende städte-
bauliche Konzept sind mit dem 
Ziel aufgestellt worden, für das 
Quartier südlich der Bahnlinie 
zwischen Querstraße, Seepfad 
und Kurzestraße eine geordnete, 
gebietsverträgliche städtebauli-
che Entwicklung zu sichern. 
Die künftige Bebauung im Be-
reich Querstraße 4 und 4/1 ist 
Teil dieser Gesamtkonzeption. 
Eine wirtschaftliche Ausnutzung 
der Bauflächen, unter Berück-
sichtigung der gemäß Baunut-
zungsverordnung für ein allge-
meines Wohngebiet zulässigen 
Werte, ist gegeben. 
 

   
5. Die Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung sorgen dafür, 
dass Gebäudebreiten über 11 m 
nicht auftreten können. Damit ent-
stehen im Baufenster WA 2.2 Re-
serveflächen von mindestens 2 m 
Breite. Desgleichen im Baufenster 
2.1 West, sowie in 2.1 Ost von 1 m. 
Im Falle des WA 1 Mitte/Querstraße 
entsteht eine Reservebreite von 4 
m. Daraus wiederum ergäbe sich die 
Möglichkeit, tatsächlich einen Fuß-
weg von der neuen Privatstraße zur 
Querstraße anzulegen, wie das im 
Gemeinderat mit Leidenschaft ver-
langt wurde. 
 

Keine Berücksichtigung. 
Eine öffentlich nutzbare Wege-
verbindung zwischen der geplan-
ten privaten Erschließungsstraße 
und der Querstraße käme nur 
wenigen Baugrundstücken zugu-
te und würde für den geplanten 
privaten Wohnhof sowie die Be-
standsbebauung an der Quer-
straße ein Störpotenzial darstel-
len. 
 

   
6. Als Eigentümer der Querstraße 6 
stellen wir fest, dass zu keinem 
Zeitpunkt Entwurfs- oder Planbe-
sprechungen mit uns, oder anderen 
Eigentümern stattfanden. Die darge-
stellten Ziele des Bebauungsplans 
entsprechen nicht unseren Zielen. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 

   
7. Im Erläuterungsbericht 1.1 wird 
von einer Bahnstrecke Stuttgart-
Heidelberg gesprochen; tatsächlich 
ist das die Bahnstrecke Stuttgart-
Karlsruhe. Dies gilt auch für die 
Darstellung in 1.2. 
 

Berücksichtigung. 
Die Begründung wir entspre-
chend geändert. 

   
8. In Ziffer 1.3 wird die vorhandene 
Umgebungsbebauung beschrieben. 
Dabei wird offensichtlich bewusst 
auf eine Beschreibung der Effektiv-
höhen und Traufhöhen verzichtet. 
Eine solche Beschreibung hätte mit 
Sicherheit Auswirkung auf die Fest-
setzung der baulichen Nutzung 
(GBH). 
 

Kenntnisnahme. 
Das im Bebauungsplan festge-
setzte Maß der baulichen Nut-
zung (Grundflächenzahl, Gebäu-
dehöhe, Zahl der Vollgeschosse) 
lässt Gebäude mit 2 bis 3 Vollge-
schossen und Traufhöhen von 
4,25 m bis 6,90 m bei Sattel-
dachgebäuden und einer maxi-
malen Gebäudehöhe von 9,25 m 
bei Flachdachgebäuden zu. Dies 
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wird im Hinblick auf die bauliche 
Umgebung als städtebaulich ver-
träglich angesehen. 
 

   
9. Ziffer 2.3 Satz 2 §34 räumt 
Wachstumsmöglichkeiten für Neu- 
und Sanierungsbauten ein. Durch 
die Planausweisung werden diese 
Wachstumsmöglichkeiten unterbun-
den. Damit stellt der Bebauungsplan 
eindeutig eine Verhinderungspla-
nung dar. Dies ist laut Baugesetz-
buch unzulässig. Dazu verweisen 
wir wiederholend auf unsere Stel-
lungnahme 1. - 6. 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung. 
Hierbei werden neben der Schaf-
fung von Baumöglichkeiten für 
bisher nicht nach § 34 bebaubare 
Flächen auch zukunftsfähige 
Erweiterungs-/ Entwicklungsmög-
lichkeiten für den Baubestand 
bzw. bisher bereits erschlosse-
nen Bereichen berücksichtigt. 
 

   
10. Ziffer 3 letzter Absatz (Fett:) 
„Für eine geordnete Erschließung 
und Bebauung ist eine Bebauungs-
planung nicht erforderlich." 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1 und 9. 

   
11. Zu 4.1 die Begründung geht von 
einer angemessenen Nachverdich-
tung aus. Diese kann ohne gesetzli-
ches Umlegungsverfahren nicht 
erreicht werden, da insbesondere 
die Ausweisung der Privatstraße auf 
einem vorhandenen Einzelgrund-
stück zu erheblichen eigentums-
rechtlichen Fragen führen wird. Es 
darf davon ausgegangen werden, 
dass keiner der südlich der Privat-
straße liegenden Eigentümer sich an 
den entstehenden Kosten beteiligen 
wird. Diesbezügliche Gespräche 
fanden mit den Eigentümern nach-
weislich nicht statt. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 

   
12. Das vermeintliche Gesamtange-
bot eines städtebaulichen Zieles 
wurde schon bei der Vorstellung im 
Gemeinderat als 4/4 Paket be-
schrieben. Da aber davon nur 1/4 
realistisch umgesetzt wird, stellt sich 
erneut die Frage nach dem ganz-
heitlichen Planungsziel. Die bekann-
ten gesetzlichen Regelungen gehen 
von einer Zielquote von mehr als 
75% (3/4) in 6 bis 8 Jahren aus. Ein 
solches Umsetzungsziel ist nicht 
erkennbar. Es wird auch bewußt von 
der Stadt nicht in Angriff genommen 
werden. Damit hat die Aufstellung 
des Bebauungsplans erneut keine 
Rechtsgrundlage. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 

   
13. Im Hinblick auf Ziffer 5.2 der 
Planinhalte/Festsetzungen verwei-
sen wir auch hier auf die vorgenann-

Kenntnisnahme. 
Das im Bebauungsplan festge-
setzte Maß der baulichen Nut-
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ten Stellungnahmen 1 -10. 
 

zung (Grundflächenzahl, Gebäu-
dehöhe, Zahl der Vollgeschosse) 
lässt Gebäude mit 2 bis 3 Vollge-
schossen und Traufhöhen von 
4,25 m bis 6,90 m bei Sattel-
dachgebäuden und einer maxi-
malen Gebäudehöhe von 9,25 m 
bei Flachdachgebäuden zu. Dies 
wird im Hinblick auf die bauliche 
Umgebung als städtebaulich ver-
träglich angesehen. 
 

   
14. Die Bezugspunktfestsetzung für 
die Gebäudehöhe mit einer vorge-
gebenen Abweichungsgröße von 60 
cm lässt eine geregelte Entwicklung 
im Sinne der Begründung zum Be-
bauungsplan nicht erkennen. 
 

Kenntnisnahme. 
Der festgesetzte Spielraum für 
die zulässige Erdgeschossfußbo-
denhöhe (EFH) bietet die not-
wendige Flexibilität für die Pla-
nung der Einzelbauvorhaben und 
stellt gleichzeitig eine verträgli-
che Einbindung der Neubauten in 
die örtliche Situation sicher. 
 

   
15. Vor dem Hintergrund der Fest-
stellung der Nichtzulässigkeit des 
Bebauungsplan-Verfahrens wird auf 
weitere Stellungnahmen zu den ein-
zelnen Festsetzungen verzichtet. 
 

Kenntnisnahme. 

   
16. Es entsteht beim Betrachter der 
Eindruck, dass das Büro durch äu-
ßere Umstände und Eingriffe zu 
einer handwerklich schlechten Leis-
tung gedrängt wurde. 
 

Kenntnisnahme. 

   
17. Außerdem ist der Artenreichtum 
im Planungsgebiet erheblich um-
fangreicher als in der Vorlage ange-
geben. Es gibt sehr wohl Fleder-
mäuse und auch Reptilien, unter 
anderem Blindschleichen. In unse-
rem Garten befindet sich ein kleiner 
Teich, der im Bericht nicht erwähnt 
ist, aber der Tierwelt um uns herum 
bekannt ist und täglich genutzt wird. 
 

Kenntnisnahme 
Im Untersuchungsgebiet wurden 
keine Baumhöhlen vorgefunden, 
die sich als Quartier für Fleder-
mausarten eignen würden. Die 
Gebäude enthalten keinerlei Zu-
gänge zu den Dachstühlen und 
keine Spaltenquartiere. Das Un-
tersuchungsgebiet wird von Fle-
dermäusen als Nahrungshabitat 
genutzt. 
Da im Untersuchungsgebiet we-
sentliche Habitatstrukturen (witte-
rungsgeschützte Eiablagestellen 
mit lockerer Bodenbeschaffenheit 
sowie Strukturen als Zufluchtsor-
te bei Verfolgung und bei kalter 
Witterung, Winterquartiere) feh-
len, können europarechtlich ge-
schützte Reptilienarten nicht vor-
kommen. 
Für den Teich können Vor-
kommen europarechtlich ge-
schützter Amphibienarten ausge-
schlossen werden 
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2 Beteilig-
te/r Nr.2 

10.03.18 
1. 
Vorab möchte ich grundsätzlich be-
merken, dass ich das Vorgehen der 
Stadt/Stadtverwaltung in dieser An-
gelegenheit als sehr befremdlich 
empfinde: Ohne im Vorfeld das Ge-
spräch mit den betroffenen Eigen-
tümern zu suchen, werden die be-
treffenden Grundstücke mit einer 
Planung überzogen, die schon allein 
deshalb völlig an der Realität vor-
beigeht, als wir (die Erbengemein-
schaft) nicht beabsichtigen, das 
Grundstück zu veräußern. Zu kei-
nem Zeitpunkt fanden Entwurfs- 
oder Planbesprechungen statt. Die 
dargestellten Ziele des Bebauungs-
planes entsprechen nicht unseren 
Zielen. Ein solches Vorgehen ist 
nicht dazu angetan, Vertrauen zu 
schaffen. 
 

Kenntnisnahme. 
Siehe auch Stellungnahme zu 
Anregung Ziffer 3. 
Ein Gespräch mit Vertretern der 
Erbengemeinschaft mit der 
Stadtverwaltung hat am 
24.01.2017 stattgefunden. 
 

   
2. 
Im Folgenden möchte ich noch auf 
einige Punkte näher eingehen, die 
die Grundlage für meinen Wider-
spruch bilden. Sie entsprechen in 
großen Teilen der Stellungnahme 
und dem Widerspruch von Frau Hei-
de und Herrn Dr. Armin Franken-
hauser, Querstaße 6 in Sachsen-
heim, die ebenfalls von 
dem aufgestellten Bebauungsplan 
betroffen sind. 
 

Kenntnisnahme. 
 

   
3. 
Zur Umsetzung des Bebauungs-
plans ist eine Umlegung erforderlich, 
an der alle Eigner im Aufstellungs-
gebiet beteiligt werden müssen. 
Erfolgt dies nicht, ist das Planziel 
nicht erreichbar, der Bebauungsplan 
hinfällig und das städtebauliche 
Konzept nicht umsetzbar. Dies gilt 
insbesondere für die projektierte 
„private Verkehrsfläche / Privatstra-
ße“. 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Die bestehende Be-
bauung genießt bis zur Umset-
zung der Planung uneinge-
schränkt Bestandsschutz. 
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4. 
In Ziffer 1.3 wird die vorhandene 
Umgebungsbebauung beschrieben. 
Es fehlt jedoch eine Beschreibung 
der Effektiv- und Traufhöhen. Eine 
entsprechende Beschreibung würde 
sich auf die Festsetzung der bauli-
chen Nutzung (GBH) auswirken. 
 

Kenntnisnahme. 
Die im Bebauungsplan festge-
setzten Gebäudehöhen lassen 
Gebäude mit 2 bis 3 Vollge-
schossen zu. Dies wird im Hin-
blick auf die bauliche Umgebung 
als städtebaulich verträglich an-
gesehen. 
 

   
5. 
Ziffer 2.3 Satz 2 räumt Wachstums-
möglichkeiten für Neu- und Sanie-
rungsbauten ein, welche durch die 
Planausweisung unterbunden wer-
den. Damit stellt der Bebauungsplan 
eine Verhinderungsplanung dar, was 
laut Baugesetzbuch unzulässig ist. 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung.  
Hierbei werden neben der Schaf-
fung von Baumöglichkeiten für 
bisher nicht nach § 34 bebaubare 
Flächen auch zukunftsfähige 
Erweiterungs-/ Entwicklungsmög-
lichkeiten für den Baubestand 
bzw. bisher bereits erschlosse-
nen Bereichen berücksichtigt. 
 

   
6. 
In Ziffer 4.1 wird von einer ange-
messenen Nachverdichtung ausge-
gangen. Diese kann ohne ein ge-
setzliches Umlegungsverfahren 
nicht erreicht werden, da insbeson-
dere die Ausweisung einer Privat-
straße auf einem vorhandenen Ein-
zelgrundstück zu eigentumsrechtli-
chen Fragen führen wird. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 3. 

   
7. 
Das vermeintliche Gesamtangebot 
eines städtebaulichen Zieles wurde 
bereits bei der Vorstellung im Ge-
meinderat als 4/4-Paket beschrie-
ben. Da aber davon nur ein % rea-
listisch umgesetzt wird, stellt sich 
erneut die Frage nach dem ganz-
heitlichen Planungsziel. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 3. 

   
8. 
Die gesetzlichen Regelungen gehen 
von einer Zielquote von mehr als 75 
% in 6 bis 8 Jahren aus. Ein solches 
Umsetzungsziel ist nicht erkennbar. 
Es wird auch bewusst von der Stadt 
nicht in Angriff genommen. Damit 
hat die Aufstellung des Bebauungs-
plans erneut keine Rechtsgrundlage. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 3. 

   
9. 
Die Bezugspunktfestsetzung für die 
Gebäudehöhe mit einer vorgesehe-
nen Abweichungsgröße von 60 cm 
lässt eine geregelten Entwicklung im 
Sinne der Begründung zum Bebau-

Kenntnisnahme. 
Der festgesetzte Spielraum für 
die zulässige Erdgeschossfußbo-
denhöhe (EFH) bietet die not-
wendige Flexibilität für die Pla-

nung der Einzelbauvorhaben und 
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ungsplan nicht erkennen. 
 

stellt gleichzeitig eine verträgli-
che Einbindung der Neubauten in 
die örtliche Situation sicher. 
 

   
10. 
Schließlich noch einige Bemerkun-
gen zur Artenschutzrechtlichen Re-
levanzuntersuchung. Die Begehung 
hierfür scheint nur oberflächlich 
durchgeführt worden zu sein, der 
Artenreichtum im Planungsgebiet ist 
sehr deutlich umfangreicher als an-
geführt. Allein durch unsystemati-
sche und zufällige Beobachtungen 
auf dem Grundstück Kurze Straße 4 
sind neben den aufgeführten zahl-
reichen Vogelarten auch Bunt- und 
Grünspechte nachzuweisen; Grün-
specht mit Nisthöhle in einem Wal-
nussbaum. Ebenso sind in den 
sommerlichen Abendstunden zahl-
reiche Fledermäuse zu beobachten. 
Falsch ist auch die Behauptung zu 
„fehlendem Totholz“; auf dem 
Grundstück befinden sich mehrere 
Totholzlagerstätten am  
Boden (Nestgänge der Schwarzen 
Holzbiene). Ebenso weist der z.T. 
jahrzehntealte Baumbestand zahl-
reiche Höhlen unterschiedlichster 
Größe und Beschaffenheit auf (Nist-
gelegenheiten, Nahrungsangebot). 
 

 

Kenntnisnahme. 
In Bericht wurden Vorkommen 
von Vögeln bestätigt, als arten-
schutzrechtliche Maßnahmen 
wurde auf die Einhaltung der 
Rodungsfrist und die Platzierung 
von Nistkästen als alternative 
Brutgelegenheiten hingewiesen. 
Das Untersuchungsgebiet wird 
von Fledermäusen als Nahrungs-
habitat genutzt, qualitativ geeig-
nete Quartiere sind nicht vorhan-
den 
 

3 Beteilig-
te/r Nr.3 

08.02.18 
1. 
Wie Sie sicher auf der Gemeinde-
ratsversammlung mitbekommen 
haben, sind nicht alle Nachbarn mit 
Ihrer Entscheidung einverstanden. 
 
DIE BÜRGERINTERESSEN MÜS-
SEN BEACHTET WERDEN“!!! 
Wie Sie wissen, stehen jetzt 2 Ein-
familienhäuser auf dem Grundstück. 
 
Geplant ist der Bau von 3 Gebäuden 
mit insgesamt 18 Parteien. 
 
-das ist unverhältnismäßig zur jetzi-
gen Wohnsituation und missachtet 
die Interessen der Anwohner. 
 

 
Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Die bestehende Be-
bauung genießt bis zur Umset-
zung der Planung uneinge-
schränkt Bestandsschutz. 
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2. 
-Die Privatsphäre ist mit der geplan-
ten Baumaßnahme nicht mehr ge-
währleistet. 
 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 

   
3. 
Der Bau soll sehr weit vorgebaut 
werden Richtung Querstraße damit 
in der Mitte ein Innenhof der Ruhe 
gebaut werden kann. Was ist mit 
unserer RUHE? Der Bau sollte VIEL 
weiter nach hinten gesetzt werden 
!!! Damit wir ATMEN können. 

Kenntnisnahme. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse für die Nachbarbebau-
ung sind weiterhin gewährleistet. 

   
4. 
Die Tiefgarageneinfahrt ist direkt 
gegenüber von unserer Terrasse 
geplant 
 
-eine Lärmbelästigung und Luftver-
schmutzung wird nicht zu vermeiden 
sein 
 

 

Kenntnisnahme. 
Die Lage einer eventuellen Tief-
garagen Aus-/ Einfahrt ist im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt. 
Der Schutz der Nachbarschaft 
vor unzulässigen Geräuschein-
wirkungen ist ggf. im Baugeneh-
migungsverfahren sicherzustel-
len. 
Im Übrigen ist davon auszuge-
hen, dass durch den Betrieb von 
notwendigen Garagen und Stell-
plätzen in einem von Wohnnut-
zung geprägten Bereich keine 
erheblichen Störungen hervorge-
rufen werden. 
Siehe auch Stellungnahme zu 
Anregung Ziffer 5. 
 
 

   
5. 
Wir Anwohner haben jetzt schon 
einen massiven Parkplatzman-
gel‚der durch den großen Neubau 
enorm verstärkt wird 
 
-Es gibt jetzt schon keine Parkmög-
lichkeiten für Besucher. 
 

 

Kenntnisnahme. 
Nachverdichtungsmaßnahmen in 
Bestandsgebieten sind in der 
Regel mit einer Zunahme des 
fahrenden und insbesondere 
auch des ruhenden Pkw-Verkehrs 
(Parkplätze) verbunden. 
Für Neubauten sind gemäß den 
Festsetzungen des Bebauungs-
plans daher mehr private Stell-
plätze pro Wohnung auf den je-
weiligen Baugrundstücken nach-
zuweisen als die Landesbauord-
nung fordert. 
Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ermöglichen in diesem 
Zusammenhang auch den Bau 
von erdüberdeckten und begrün-
ten Tiefgaragen zur Unterbrin-
gung dieser geforderten Stell-
plätze. 
Möglichkeiten für das Besucher-
parken ergeben sich im Bereich 
der bestehenden bzw. geplanten 
Verkehrsflächen. 
 

   
6. 
Es entstehen auf der Fläche viel zu 

Siehe Stellungnahme zu Anre-
gung Ziffer 1. 
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viele Wohnungen. 
 

 

   
7. 
Der Neubau passt nicht ins Land-
schaftsbild. 

Kenntnisnahme. 
Die Baustruktur und Höhenent-
wicklung der vorhandenen Um-
gebungsbebauung ist heterogen. 
In der Regel sind es ein bis zwei 
Geschosse und teilweise zusätz-
lich ein Dachgeschoss (Sattel-
dach). Die Planung nimmt die 
bestehende bauliche Umgebung 
bezüglich Körnung, Dachform 
und Geschossigkeit im Ansatz 
auf und schafft gleichzeitig die 
Voraussetzungen für eine nach-
haltige und städtebaulich verträg-
liche bauliche Weiterentwicklung 
(Nachverdichtung, Dachbegrü-
nung etc.). 

   
Mail vom 11.11.2017 
 
aus Privaten und Naturschutzgründen 
bestehe ich darauf, dass der Nußbaum 
stehen bleibt. Der Baum ist sehr sehr 
alt und sollte deshalb nicht gefällt wer-
den. Bitte sprechen Sie dieses Thema 
unbedingt auf Ihrer Gemeinderatsver-
sammlung am 23.11 an.  
Mit freundlichen Grüßen Jennifer 
Fuchs  
Ps. Das Bild sollte aus Datenschutz-
gründen bei der Gemeinderatssitzung 
nicht veröffentlicht werden. Wenn Sie 
Bilder benötigen dann können sie 
selbst welche machen. Vielen Dank 

 
 
Keine Berücksichtigung 
Der Nussbaum entfällt erst im 
Rahmen des Baus der geplanten 
Erschließungsstraße. Im Rahmen 
des artenschutzrechtlichen Aus-
gleichs wurde der eventuelle Ver-
lust bereits eingerechnet. Die 
Rodungszeiten (1.10 bis 28/29.2) 
sind hierbei einzuhalten. 
 

4 Beteilig-
te/r Nr. 4 

15.03.18 
ich vertrete meine Eltern, Aloisia 
und Johannes Hamm, Eigentümer 
des Grundstücks Kurze Straße 8. 
Zum offengelegten Bebauungsplan 
"Kurze Straße, Seepfad, Querstra-
ße" möchten wir folgendermaßen 
Stellung nehmen: 
 
1. Das Grundstück Kurze Straße 8 
wird über die öffentliche Straße 
"Kurze Straße" erschlossen. Der 
Beplanentwurf sieht das auch in 
Zukunft vor. Die auf dem südlich 
angrenzenden Grundstück Kurze 
Straße 4 eingezeichnete private 
Verkehrsfläche hat keine Erschlie-
ßungsfunktion für das Grundstück 
Kurze Straße 8. Die Grund-
stückseigentümer Kurze Straße 8 
tragen keinerlei Kosten für diese 
private Straße. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

   
2. Das Grundstück Kurze Straße 8 
hat eine bestehende Abgrenzung 
zum Nachbargrundstück Kurze 
Straße 4 (Zaun, Hecke, Büsche) - 
teilweise auf beiden Grundstücken 
vorhanden. Sollte diese private 

Kenntnisnahme. 
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Straße auf dem südlich angrenzen-
den Grundstück Kurze Straße 4 
gebaut werden, ist die bestehende 
Grundstücksbegrenzung auf eigene 
Kosten wiederherzustellen. Die 
Grundstückseigentümer Kurze Stra-
ße 8 tragen dafür keinen Kosten für 
die Wiederherstellung/Errichtung 
einer funktionsfähigen Grund-
stücksabgrenzung. 
 

   
3. Bestandsschutz und Veränderun-
gen zum Bestanderhalt sind im Be-
bauungsplan nicht erwähnt. 
Es ist sicherzustellen, dass Eigen-
tümer, die ihr Grundstück so lange 
wie möglich in der vorhandenen 
Form (Bebauung, Nebenanlage, 
Garagen, Freiflächen) nutzen, un-
terhalten, sichern und auch weiter-
entwickeln wollen, dies auch mit 
dem neunen Bebauungsplan tun 
können, ohne zu baulichen Verän-
derung durch den Beplan gezwun-
gen zu werden. 
 

Berücksichtigung. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Die bestehende Be-
bauung genießt bis zur Umset-
zung der Planung uneinge-
schränkt Bestandsschutz. 
 

   
4. Unterlage Bebauungsplan der 
Innenentwicklung "Kurze Straße, 
Seepfad, Querstraße" - Begründung, 
Seite 3, Punkt 1.3 Bestand, Absatz 
Erschließung/ Ver- und Entsorgung: 
in der Aufzählung der öffentlichen 
Straßen fehlt die "Kurze Straße" - 
bitte ergänzen. 
 

Berücksichtigung. 
Die Begründung wird entspre-
chen ergänzt. 

5 Beteilig-
te/r Nr. 5 

16.03.18 
Für das Grundstück Querstraße 4 
und 4/1, Flstk. 4010, das die Fa. 
Pflugfelder letztes Jahr erworben 
hat, möchte ich im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung 
folgende Anregungen machen: 
 
1.Um für unseren Architekten bei 
der architektonischen Ausformulie-
rung mehr Gestaltungsspielraum zu 
erhalten, bitte wir um die Vergröße-
rung der drei Baufenster auf unse-
rem Grundstück - unter Beibehal-
tung der von Ihnen vorgegebenen 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung. 
Die Abgrenzung der überbauba-
ren Grundstücksflächen wurden 
auf der Grundlage eines städte-
baulichen Entwurfs im Gemeinde-
rat der Stadt Sachenheim disku-
tiert und unter Berücksichtigung 
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GRZ von 0,4 - wie nachfolgend be-
schrieben: 
 
Baufenster „Gebäude Ost“ (direkt an 
der Querstraße): hier bitten wir um 
eine Vergrößerung der Bautiefe von 
13m auf 15m,  
Begründung: das südlich angren-
zende Baufenster beträgt ebenfalls 
15m.  
 
Baufenster „Gebäude Nord-West“: 
hier bitten wir um die Verlängerung 
des Baufensters von 22m auf 24,5 
m.  
Begründung: das westlich angren-
zende Nachbarbaufenster hätte 
dann in etwa den gleichen Grenzab-
stand wie unser Baufenster zur 
Grundstücksgrenze.  
 
Baufenster „Gebäude Süd-West“: 
hier bitten wir um die Verlängerung 
unserer nördlichen Baugrenze von 
16,5m auf 18,5m nach Westen hin. 
Begründung: das westlich angren-
zende Nachbarbaufenster hätte 
dann -auch an dieser Stelle- in etwa 
den gleichen Grenzabstand wie un-
ser Baufenster zur Grund-
stücksgrenze. Ebenso bitten die 
südliche Flucht der Baugrenze des 
westlichen Nachbarbaufensters auf 
unser Baufenster zu übertragen, so 
dass auch in diesem Bereich für uns 
eine Baufensterbreite von ca. 13m 
entsteht. 
 

der baulichen Umgebung diffe-
renziert festgelegt und entspre-
chend im Bebauungsplan festge-
setzt. 

   
2.Desweiteren bitten wir die Fest-
setzung der „maximalen Gebäude-
höhe“ (GBH max.) beim Baufenster 
„Gebäude Ost“ (direkt an der Quer-
straße) zu überdenken: 
wir bitten für dieses Gebäude - dort 
ist die Dachform mit SD 30-40° fest-
gesetzt - die maximale Gebäudehö-
he (GH max.) nicht festzusetzen. 
Begründung: durch die Festsetzung 
einer max. Traufhöhe von 6,90m 
und einer Baufenstertiefe ist die 
Kubatur und auch die Gebäudehöhe 
hinreichend bestimmt. Bei Ihrem 
aktuellen Vorschlag im Bebauungs-
planentwurf bzgl. der „GBH max. 
von 9,25m“ ist die von Ihnen vorge-
sehene max. Traufhöhe von 6,90m 
selbst bei einer Dachneigung von 
30° niemals umsetzbar. Hinweis: bei 
einer Baufenstertiefe von 13m, einer 
Dachneigung von 30°, einer TH von 
6,90m ergibt sich eine Firstbezie-
hungsweise Gebäudehöhe von 
mind. 10,8m. 

Keine Berücksichtigung. 
Die Festsetzung einer maximalen 
Gebäudehöhe bezieht sich auf 
Hauptgebäude mit Flachdach.  
Für geneigte Dächer, wie direkt 
an der Querstraße geplant, ist 
eine Traufhöhe sowie ein Dach-
neigungswinkel festgesetzt. 
Die maximale Gebäudehöhe wird 
hier durch die Baufenstertiefe 
begrenzt. 
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6 Beteilig-
te/r Nr. 6 

12.03.18 
1. 
Es ist offensichtlich, dass die im 
Hintergrund agierende Firma Pflug-
felder eine maximale Ausschlach-
tung der erworbenen und etwa noch 
zu erwerbenden Grundstücksflächen 
beabsichtigt. 
 
Aus diesem Grunde hat die Firma 
Pflugfelder den hier zur Diskussion 
stehenden Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „ Wohnquartier zwi-
schen Kurze Straße, Seepfad und 
Querstraße in Sachsenheim “ entwi-
ckeln lassen und der Stadt Sach-
senheim offensichtlich vorgegeben. 
 
Zwar ist die Stadt Sachsenheim 
„nach außen“ der Auftraggeber des 
Büros ARP, welches den Bebau-
ungsplan als „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB“ vorgelegt hat. 
Tatsache ist jedoch, dass das Büro 
ARP und die Stadt Sachsenheim 
sich ausschließlich an den Wün-
schen der Firma Pflugfelder (Inves-
tor) orientiert haben, auch wenn die 
Kosten des Büros ARP von der 
Stadt Sachsenheim getragen wer-
den. Hierzu gibt es eine Vereinba-
rung, wonach die Firma Pflugfelder 
der Stadt die Kosten zu ersetzen 
hat. 
 
Beweis:  
diese Vereinbarung, die sich in den 
Akten der Stadt Sachsenheim befin-
det. 
 
Bei dieser Sachlage kann von einer 
objektiven Abwägung der widerstrei-
tenden Interessen und der Be-
standsaufnahme solcher Interessen 
keine Rede mehr sein. Vielmehr ist 
eine unzulässige Vorbindung des 
Gemeinderates in Sachsenheim 
gegeben. 
 
Eine solche Vorbindung nimmt die 
Rechtsprechung, 
 
vgl. 
VG Karlsruhe, Az: 5 K 3000/11, Be-
schluss vom 14. 02.2012, 
 
bereits dann an, wenn auch nur An-
haltspunkte für eine unzulässige 
Vorwegbindung bei der Beschluss-
fassung bestehen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
 
Es handelt sich um einen „Ange-
botsbebauungsplan“ und nicht 
um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan für einen Inves-
tor. Unabhängig vom jeweiligen 
Eigentümer dient der Bebau-
ungsplan dem Ziel der Stadt 
Sachsenheim dringend benötig-
ten Wohnraum zu schaffen. Die 
Festsetzungen des Bebauungs-
plans lassen dabei Spielraum für 
unterschiedliche Bebauungs- und 
Nutzungskonzepte zu.  
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Die bestehende Be-
bauung genießt bis zur Umset-
zung der Planung uneinge-
schränkt Bestandsschutz.  
 
Bezüglich der Aufstellung des 
Bebauungsplan gibt es keinerlei 
Verpflichtung von Seiten der 
Stadt Sachsenheim. Dies ergibt 
sich bereits aus § 1 Abs. 3 Satz 2 
BauGB 
 
Zum Zeitpunkt der Entwicklung 
des städtebaulichen Konzeptes, 
das dem Bebauungsplan zugrun-
de liegt, war die Firma Pflugfelder 
nicht Eigentümer im Plangebiet. 
Eine Einflussnahme war und ist 
nicht gegeben. 
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Vorliegend wird dem Gebot der ge-
rechten Abwägung gem. § 1 Abs. 7 
BauGB nicht Rechnung getragen, da 
der abschließende Abwägungsvor-
gang durch vorherige Bindungen der 
Gemeinde (einseitiges Nachgeben 
gegenüber den Wünschen des In-
vestors) sachwidrig verkürzt wird. 
 

 

   
Der Beschluss des VG Karlsruhe 
verweist unter zutreffender Zitierung 
des BVerwG darauf, dass eine not-
wendige Wechselwirkung zwischen 
der planerischen Festsetzung und 
der konkreten Verwirklichung zu 
mehr oder weniger endgültigen 
Festlegungen im Abwägungsverfah-
ren führen muss. 
 
Vorliegend ist jedoch eine verhält-
nismäßig einfache planerische Vor-
lage mit dem ausschließlichen Ziel 
der Festsetzung eines WA nach 
Wünschen der Firma Pflugfelder 
geschaffen worden. 
 
Aus diesem Grunde ist hier von ei-
ner rechtlich bedenklichen Schaf-
fung von vollendeten Tatsachen 
auszugehen, welche die planerische 
Gestaltungsfreiheit einschränken. 
Dadurch ist die nachfolgende Abwä-
gung im Planfeststellungsverfahren 
schlicht fehlerhaft. 
 
Der VGH Baden-Württemberg hat 
die Entscheidung des VG Karlsruhe 
mit Beschluss vom 27.02.2013, Az: 
3 S 491/12, ausdrücklich bestätigt. 
 
Der Senat (aa. O., Seite 5), führt in 
dem dortigen Beschluss aus, dass 
die Frage der Vorbindung möglich-
erweise dahinstehen kann, dass 
aber die im Bebauungsplan geschaf-
fenen bodenrechtlichen Spannungen 
nicht ausreichend gelöst sind, die 
durch das Nebeneinander von Ge-
werbe und dem Krematorium ausge-
löst werden. 
 
Damit wurde die neue Nutzung ge-
genüber dem Altbestand als Maß-
stab für die Prüfung genommen, ob 
die geschaffene Konfliktlage ausrei-
chend gelöst wird. Dies wurde im 
dortigen Verfahren letztlich verneint. 
 
So liegt es auch hier. 
Die angestrebte intensive bauliche 
Nutzung durch den Investor Pflug-
felder geht weit über den bisherigen 
Bestand hinaus und schafft alleine 
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durch die vorgesehene Intensität der 
Bebauung, insbesondere deren Hö-
he und die geringen Abstände zu 
den Altgebäuden, eine zu lösende 
bodenrechtliche Spannung, die nicht 
einmal ansatzweise erkannt und 
bearbeitet wird. Dies ergibt sich aus 
den uns vorgelegten Unterlagen. 
 
Dies wird insbesondere dann deut-
lich, wenn man berücksichtigt, dass 
die nahe zu dem Wohnhaus unserer 
Mandantschaft gelegenen beiden 
Häuser (an der Grundstücksgrenze) 
zum Abbruch vorgesehen sind und 
in intensivster Form ersetzt werden 
sollen. So sollen statt der 2 Woh-
nungen nun 18 Wohneinheiten er-
richtet werden, was eine maximale 
und nicht gelöste Belastung mit sich 
bringt. 
 
Dies wird deutlich, wenn man er-
gänzend berücksichtigt, dass das 
Anwesen unserer Mandantschaft 
durch die im Bereich der Grenze 
aufkragende Wohnbebauung bzw. 
die aufkragenden 
Hauswände verschattet und die 
Lichteinstrahlung stark reduziert 
wird. Letztlich muss bei unseren 
Mandanten das Gefühl des „einge-
mauert seins“ entstehen. 
 
Eine derartige Bebauungsform ist 
nicht zulässig und stellt gem. den 
zutreffenden Entscheidungen des 
OVG Nordrhein-Westphalen einen 
unzulässigen Eingriff in die Nach-
barschaft dar, die in Bebauungs-
planverfahren mit ihren Interessen 
ebenfalls zu berücksichtigen ist. 
 
Wir setzen die Bekanntheit der 
grundsätzlichen Rechtsprechung 
des OVG Nordrhein-Westphalen 
voraus, selbstverständlich sind wir 
auf Wunsch mit einigen Fundstellen 
behilflich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abstandsflächen gemäß LBO 
gegenüber der Nachbarbebauung 
werden eingehalten. Es kann 
grundsätzlich keine Rücksicht-
nahme verlangt werden, die über 
den Schutz des Abstandsflächen-
rechts hinausgeht. Die bauord-
nungsrechtlichen Abstandsflä-
chenvorschriften zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträg-
licher Verhältnisse nicht zuletzt 
darauf ab, eine ausreichende 
Belichtung, Belüftung und Be-
sonnung von Gebäuden und von 
sonstigen Teilen des Nachbar-
grundstücks sicherzustellen. Bei 
einer Neubebauung auf Grundla-
ge der geplanten Festsetzungen 
ist eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung sowie ein ausrei-
chender Sozialabstand gewähr-
leistet. 
 
Das geplante Bauvorhaben hat 
auch nicht ausnahmsweise, trotz 
Einhaltung der Abstandsflächen-
vorschriften, eine erdrückende 
Wirkung auf die Umgebungsbe-
bauung. So werden die Nach-
bargebäude weder „abgeriegelt“ 
noch „eingemauert“. Das Plange-
biet bietet durch die Nähe zum 
Stadtzentrum mit den bestehen-
den Versorgungseinrichtungen 
und der guten Anbindung an den 
Bahnhof sehr gute Vorausset-
zungen für eine Wohnbauent-
wicklung. Aufgrund dieser Lage 
ist mit einer Nachverdichtung zu 
rechnen. Dies gerade auch ange-
sichts des angespannten Woh-
nungsmarkts in der Stadt Sach-
senheim und in der Region Stutt-
gart. Weiterhin wird im Plange-
biet kein einheitlicher langer 
Baukörper festgesetzt, der seine 
Umgebung in Form einer „Block-
randbebauung“ abriegelt; vie l-
mehr sind mehrere Einzelbaukör-
per geplant, die weiterein Blick-
beziehungen zwischen den Ge-
bäuden ermöglichen und zu kei-
ner wesentlichen Einschränkung 
der Belichtung, Belüftung und 
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Besonnung führt.  
 

   
2. 
Ausweislich der uns vorliegenden 
Anregungen und Bedenken von wei-
teren Nachbarn ist davon auszuge-
hen, dass die zur Umsetzung des 
Bebauungsplanes notwendige Um-
legung weder als freiwillige, noch 
als gesetzliche Umlegung möglich 
ist. 
 
Dies ergibt sich schon alleine dar-
aus, dass die Mehrzahl der Eigen-
tümer der Grundstücke im Aufstel-
lungsgebiet nicht bereit ist, an den 
Investor zu verkaufen. 
 
Damit ist entsprechend den Überle-
gungen der LBO ein Sachbeschei-
dungsinteresse nicht gegeben. 
 
Vgl.: 
Schlotter-
beck/Hager/Busch/Gammerl, Rn. 15 
zu § 52 LBO 
mit zahlreichen Rechtsprechungs-
nachweisen; Anm. 2affzu § 57 LBO. 
 
Die Rechtsprechung geht hier -
zumindest außerhalb des verein-
fachten Baugenehmigungsverfah-
rens- davon aus, dass ein Sachbe-
scheidungsinteresse vorhanden sein 
muss, also die angestrebte Bauge-
nehmigung bzw. deren planerische 
Vorbereitung auch später umgesetzt 
werden kann. 
 
Vgl.: 
VG Karlsruhe, Urteil vom 
12.02.2017, AZ: 1 K 847/15. 
 
In diesem Sinne hat die aktuelle 
Rechtsprechung des VG Augsburg 
mit Urteil vom 11.10.2017, AZ: 4 K 
17.843, entschieden, dass, wenn 
feststeht, dass der Antragsteller den 
Genehmigungsantrag später nicht 
realisieren kann, die Genehmi-
gungsbehörde diesen mangels 
Sachbescheidungsinteresse abzu-
lehnen hat. 
 
Vgl. dazu auch: 
OVG Lüneburg, Urteil vom 29. 
04.2008 -XII LC 20/07. 
 

 
Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan sichert eine 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung für das Quartier südlich 
der Bahnlinie zwischen Quer-
straße, Seepfad und Kurzestraße 
im Sinne der Innenentwicklung 
und bildet die Voraussetzung für 
die Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum. 
Als Angebotsplanung schafft der 
Bebauungsplan auf der Grundla-
ge eines im Vorfeld erstellten 
städtebaulichen Konzeptes und 
unter Berücksichtigung der bauli-
chen Umgebung die Grundlage 
sowohl für kurzfristig umsetzba-
ren Baumaßnahmen (Neubau 
und Erweiterung Bestand) als 
auch für die langfristige Quartier-
sentwicklung. 
Große Teile des Plangebietes 
sind auch ohne Umlegungsver-
fahren kurz- bis mittelfristig ent-
wickelbar. Die bestehende Be-
bauung genießt bis zur Umset-
zung der Planung uneinge-
schränkt Bestandsschutz. 
 

   
3.  
Bei der Neuaufstellung eines Be-
bauungsplanes ist strikt darauf zu 
achten, dass die Vorgaben der je-
weiligen Gebietseinstufungen ein-
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gehalten werden. Für das hier vor-
gesehene WA gilt daher, dass ge-
sunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt werden müssen. 
 
Dazu legt der Investor (über die 
Stadt Sachsenheim) ein Gutachten 
BS Ingenieure aus Ludwigsburg vor. 
Diese Ingenieure sind eindeutig 
Spezialisten für die Verkehrs- und 
Straßenplanung. Im Hinblick auf die 
hier vorgelegte schalltechnische 
Untersuchung sind sie aber keine 
vereidigten Sachverständigen oder 
eine amtlich anerkannte Messstelle 
im Sinne des BImSchG. 
 
Damit sind die Ingenieure für die 
vorliegende Aufgabe nicht qualifi-
ziert. 
 
Dementsprechend laviert das Gut-
achten auch hin und her. Ausweis-
lich Ziffer 2.2 erkennt das Gutachten 
die örtlichen Gegebenheiten, insbe-
sondere die erhebliche Vorbelastung 
durch die in der Nähe befindliche, 
stark befahrene Schienenstrecke 
der Deutschen Bundesbahn. 
 
Somit wird in Ziffer 2.2 relativ lapi-
dar aufgenommen: 
 
„... Entlang der Schienenstrecke in 
Sachsenheim bestehen längere Ab-
schnitte mit Lärmschutzwänden zum 
Schutz der anliegenden Wohngebie-
te ...“ 
Immerhin wird erkannt: 
 
„... Nördlich des Untersuchungsge-
bietes fällt das Gelände zum Schie-
nengleis hin ab ...“ 
 
In Ziffer 2.3 wird auf die Prognose 
der Deutschen Bahn AG für die Be-
triebssituation des Jahres 2025 ab-
gehoben, jedoch basierenden auf 
den Daten des Jahres 2015, welche 
bereits zu diesem Zeitpunkt überholt 
sind. Wegen der Feinstaubdiskussi-
on ist davon auszugehen, dass be-
reits im nächsten Jahr zumindest 
Fahrzeugen unterhalb der Kategorie 
6 Fahrverbote auferlegt werden. 
Dies bedingt eine drastische Ver-
stärkung des Nahverkehrs und da-
mit den Einsatz von weit mehr Zü-
gen, als bisher angenommen. 
 
Dazu fehlt jede Aussage. 
 
Somit ist die Grundlage der Erhe-

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die schalltechnische Untersu-
chung ist nach den für diese Si-
tuation geltenden Regeln und 
dem Stand der Technik durchge-
führt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Berechnungen der Immissio-
nen des Schienenverkehrs wur-
den nach der dafür heranzuzie-
henden Schall 03 durchgeführt. 
Die angesetzten Prognosezug-
zahlen stammen aus den aktuel-
len Erhebungen der DB und ent-
sprechen dem derzeitigen Pla-
nungstand (Bundesverkehrs-
wegeplan 2025). 
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bung der BS Ingenieure unvollstän-
dig bzw. unrichtig. Im Übrigen teilen 
die Ingenieure salomonisch mit, 
dass die Untersuchung auf den 
Plan- und Datengrundlagen beruht, 
die vom Planungsbüro ARP zur Ver-
fügung gestellt wurden. 
 
Die Ingenieure erkennen dann, dass 
der Schallschutz im Hinblick auf die 
Befahrung der Bahnstrecken nicht 
dem einzuhaltenden Standard ent-
spricht. Dies wird immerhin in Ziffer 
4.2 
eingeräumt. Dort wird formuliert: 
 
„Die flächige Berechnung hat erge-
ben, dass die Immissionen durch 
den Verkehr zu hohen Beurteilungs-
pegeln in der Nacht (... ) und zum 
Teil am Tag (...) führen, die die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 zum 
Teil deutlich überschreiten Im 
Nachtzeitraum ergeben sich dabei 
die höchsten Beurteilungspegel von 
etwa 63 dB(A) für das 2. Oberge-
schoss, im Tagzeitbereich etwas 61 
dB(A) ...“ 
 
Somit beträgt die Überschreitung im 
Nachtzeitraum sage und schreibe 8 
dB(A), damit subjektiv fast das 4-
fache der zulässigen Werte. 
 
Die Ingenieure sprechen dann (Zif-
fer 4.4) von passivem Schallschatz 
und schlagen nicht zu öffnende 
Fenster, indirekte Belüftungen usw. 
vor. Diese Überlegungen sind zum 
Scheitern verurteilt. Auflagen, die 
kaum geprüft und überwacht werden 
können, sind ungeeignet, zwingen-
den Planungsziele der Neuplanung 
eines Bebauungsplanes für ein WA 
herbeizuführen. 
 
Vgl. dazu ausführlich: 
 
VG Freiburg, Beschluss vom 09. 
04.2013, Az: 3 K 2076/12; 
Bayerischer VGH, Urteil vom 
29.06.1988, Bayerische Verwal-
tungsblätter 1989, 755. 
 
Völlig ignoriert werden von den In-
genieuren die durch die vorgesehe-
nen hohen Hauswände (gerade zu 
unseren Mandanten) auftretenden 
Schallreflektionen, welche den ent-
stehenden, von den Ingenieuren 
zutreffend als zu hoch ermittelten 
Geräuschpegel, noch verstärken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Festsetzung von passiven 
Maßnahmen in Bebauungsplänen 
ist eine gängige und zulässige 
Methode, um den Schallschutz 
vor Verkehrslärm zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die schalltechnische Untersu-
chung hat den Bebauungsplan 
zum Gegenstand. Aufgrund des 
grundsätzlichen „offenen“ Cha-
rakters des Bebauungsplans 
wurden die Schallimmissionen im 
Plangebiet entsprechend flä-
chenhaft (ohne Neubebauung) 
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Auch hierzu fehlt jede Untersuchung 
und Aussage. 
 
 
 
Ignoriert werden weiter die Fahrvor-
gänge innerhalb des neuen Wohn-
gebietes, die anlässlich der perspek-
tivischen zusätzlichen Fahrzeugnut-
zung hätten zwingend berücksichtigt 
werden müssen. Dies verwundert 
umso mehr, als diese Frage in die 
Kernkompetenz der hier tätigen BS 
Ingenieure fällt. 
 
Damit steht fest, dass die Tatsa-
chen nicht richtig und unvollständig 
erhoben sind und damit die Beurtei-
lung fehlerhaft und unbrauchbar ist. 
 

berechnet. Es ist nicht auszu-
schließen, dass durch eine Be-
bauung Reflexionen am Gebäude 
Querstraße 2 auftreten. 
 
Innerhalb des neuen Wohnge-
biets ist nur eine Privatstraße zur 
Erschließung von vier geplanten 
Einfamilienhäusern beabsichtigt, 
deren Verkehrslärmauswirkung 
ebenso als unproblematisch ein-
zustufen ist. 
 
 
 
 
 
 
 

   
4. 
Der Investor legt über die Stadt 
Sachsenheim ein Gutachten der 
Arbeitsgemeinschaft Wasser und 
Landschaftsplanung (AWL) vor. 
 
Diese Gutachter sind nicht verei-
digt. Für den Kernbereich, der hier 
zu beurteilen ist, handelt es sich 
allenfalls um ein Parteigutachten. 
 
Die Gutachter behaupten, dass Fle-
dermausarten und Amphibienarten 
(siehe Seite 9 des Gutachtens), 
nicht angetroffen worden sind. Da-
mit ignorieren die Gutachter (aus 
deren Sicht verständlich), die hier zu 
lösenden Probleme. Dies gilt (Seite 
10) auch für die angeblich fehlenden 
Reptilienarten, Käferarten und 
Schmetterlinge). 
 
Damit konstruieren die Gutachter „ 
keinen Handlungsbedarf“. 
 
Tatsächlich ergibt sich aber aus den 
Erkenntnissen der Anlieger Heide 
und Dr. Arnim Frankenhauser 
(Querstraße 6), dass Fledermäuse 
sowie Reptilien, insbesondere 
Blindschleichen, sehr wohl im Plan-
gebiet vorhanden sind. 
 
Die Einwender Heide und Dr. Armin 
Frankenhauser stellen dar, dass 
sich in deren Garten ein kleiner 
Teich befindet, der von der Tierwelt 
umfangreich frequentiert wird. 
 
Die von der Stadt Sachsenheim 
bzw. dem Investor bemühten Gut-
achter haben hier „bewusst die Au-
gen verschlossen“, um die zu lösen-

 
Kenntnisnahme. 
Das Gutachten, von der Stadt 
Sachsenheim beauftragt, ist me-
thodisch einwandfrei ausgearbei-
tet. Eine unsachliche Einfluss-
nahme ist nicht erkennbar. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Bezüglich Fledermausarten wur-
de das etwaige Vorkommen von 
Quartieren kontrolliert, die vor-
handenen Baumhöhlen sind nicht 
geeignet, den höhlenbewohnen-
den Fledermausarten als Quartier 
zu dienen. In Siedlungsbereichen 
herrschen Fledermausarten vor, 
die typische Spaltenquartiere an 
Gebäuden als Quartier nutzten. 
Diesbezüglich sind die abzubre-
chenden Gebäude nicht nutzbar 
für die Arten. 
Vorkommen europarechtlich ge-
schützter Amphibienarten sind für 
das Untersuchungsgebiet nicht 
möglich. 
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de Spannung hinsichtlich der natur-
schutzrechtlichen Fragen gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. 
 
Damit ist auch dieses Gutachten 
völlig unbrauchbar. 
 

   
5. 
Die Stadt Sachsenheim meint in der 
Begründung zum Bebauungsplan 
(Ziffer 3), „Ziele und Zwecke / Erfor-
dernis der Planaufstellung“, dass es 
sich vorliegend um Maßnahmen zur 
Innenentwicklung bzw. zur Wie-
dernutzbarmachung nach Verdich-
tung von Flächen handle. 
Dabei übersieht die Stadt Sachsen-
heim, dass der bisherige Bestand in 
aufgelockerter Form mit großen Ab-
ständen zu den Nachbargrundstü-
cken realisiert wurde. 
 
Die Nachverdichtung gem. § 1 a 
BauGB enthält zwar kein Versieg-
lungsverbot und keine Baulandsper-
re, sie kann jedoch nicht isoliert und 
ohne Rücksicht auf die tatsächlichen 
innerörtlichen Entwicklungsmöglich-
keiten gesehen werden. 
 
Insbesondere ist auf das Verhältnis 
zur Abwägung in § 1 Abs. 2 Satz 3 
BauGB hinzuweisen, nämlich natür-
liche Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln. Die Bodenver-
sieglung 
soll auf das unbedingt notwendige 
Maß begrenzt werden. 
 
Vgl.: 
Battis/Krautzberger/Löhr, 13. Aufl., 
Anm. 10 zu § 1 a BauGB. 
 
Von einem schonenden Umgang 
kann hier nicht gesprochen werden. 
Der Investor (dafür ist dieser auch 
bekannt), will den letzten Zentimeter 
aus den von ihm erworbenen bzw. 
noch zu erwerbenden Flächen „her-
auspressen“ und hat der Gemeinde 
eine im Verhältnis zur jetzt gegebe-
nen Bebauung gigantische Über-
bauung vorgegeben. 
 
Die Stadt Sachsenheim möchte im 
vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB vorgehen (in Verbindung mit 
§ 13 a BauGB). 
 
Hier ist anzumerken, dass gem. § 13 
Abs. 1 BauGB in Gebieten nach § 
34 BauGB (wie hier) die Eigenart 
der näheren Umgebung und der 

 
Kenntnisnahme. 
Um eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung im Plangebiet zu 
gewährleisten wurde ein Bebau-
ungskonzept erarbeitet und vom 
Gemeinderat beschlossen das 
als Grundlage für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes dient. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich 
um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung, da er der Um-
nutzung und Nachverdichtung 
bisher bebauter Flächen im In-
nenbereich dient.  
Die Planung nimmt die bestehen-
de bauliche Umgebung bezüglich 
Körnung, Dachform und Ge-
schossigkeit auf und schafft die 
Voraussetzung für dringend be-
nötigten Wohnraum.  
Das Plangebiet bietet durch die 
Nähe zum Stadtzentrum mit den 
bestehenden Versorgungseinrich-
tungen und der guten Anbindung 
an den Bahnhof sehr gute Vo-
raussetzungen für eine Wohn-
bauentwicklung. Des Weiteren 
bietet das Plangebiet einzelne 
unbebaute bzw. untergenutzte 
Bereiche. Hierdurch kann eine 
Inanspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich vermieden werden. 
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Zulässigkeitsmaßstab zumindest 
nicht wesentlich geändert werden 
dürfen. 
 
Davon kann vorliegend keine Rede 
sein. Es geht um eine massive Be-
bauung, die im Hinblick auf die be-
stehende Bebauung ganz andere 
Nutzungsmaßstäbe mit sich bringt. 
Von einer „Nachverdichtung in an-
gezeigter Form, die auf die bisherige 
Bebauung Rücksicht nimmt“, kann 
daher keine Rede sein. 
 
Im Ergebnis ist auch unter diesem 
Aspekt die vorgesehene Bebauung 
und damit der vorgelegte Bebau-
ungsplanentwurf abzulehnen. 
 

   
6. 
Im Hinblick auf das Umweltinforma-
tionsgesetz und das Informations-
freiheitsgesetz beantragen wir aus-
drücklich die Vorlage der Vermerke 
über die Gespräche zwischen dem 
Investor und der Stadt Sachsen-
heim, aus welchen sich die bereits 
durchgesickerten Vereinbarungen 
zur maximalen Ausnutzung der vom 
Investor erworbenen und etwa noch 
zu erwerbenden Flächen ergibt. 
Wir bitten darum, dass uns diese 
Unterlagen innerhalb von 2 Wochen 
ab Eingang dieses Schreibens bei 
der Stadt Sachsenheim übersandt 
werden. Für entstehende Kopiekos-
ten usw. garantieren wir anwaltlich. 
Weiterer Vortrag in rechtlicher Hin-
sicht bleibt vorbehalten. Nach Vor-
lage der angeforderten Dokumenta-
tion wird auch in tatsächlicher Hin-
sicht weiter vorgetragen, da derarti-
ge Unterlagen im Auslegungsverfah-
ren hätten bereitgestellt werden 
müssen. 
 

Kenntnisnahme. 
Eine von Ihnen behauptete Ver-
einbarung zwischen der Stadt 
und der Fa. Pflugfelder besteht 
nicht. 
Bis zum Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens ist eine Be-
teiligung im Rahmen der gesetz-
lichen Regelungen, also der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
BauGB vorgesehen. Die Überlas-
sung weiterer Unterlagen kommt 
daher nicht in Betracht. Soweit 
hierzu auf das im Umweltinforma-
tionsgesetz verwiesen wird, ist 
beachtlich, dass dieses nur in-
formationspflichtige Stellen des 
Bundes und der bundesunmittel-
baren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 2 
UIG). Ansprüche nachdem Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz 
bzw. dem Umweltverwaltungsge-
setz sind im Hinblick auf das Be-
bauungsplanverfahren nicht ge-
geben, da das BauGB insoweit 
abschließende Regelung trifft 
(vgl. § 1 Abs. 3 LIFG bzw. § 1 
Abs. 3 UVwG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Sachsenheim 
Stuttgart, den 28.06.2018 
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